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Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

 

 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 

der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 

 

Antrag der Fa. BASF SE vom 03.07.2019 zur wesentlichen Änderung der N-Salze-Fabrik,  

Vorhaben:  Erhöhung der Lagerkapazität in Bau N 219. 

 

Standort der Anlage ist das Werkgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 38, 

Bau N 219, Anlagen-Nr. 25.01, Gemarkung Oppau, Flurst.-Nr.: 4003/35. 

 

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach Einschätzung 

der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 

der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

 

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 

Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 

Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 

technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen 

Verwertung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen 

Folgen abgegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich 

keine Änderungen. 

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/amtsblatt/


  

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 

Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 

hervorgerufen werden. 

 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

 

 

Ludwigshafen am Rhein,  

Stadt Ludwigshafen am Rhein 

 

 

Schwarz 

Beigeordneter 

 

 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 

der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 

 

Antrag der Fa. BASF SE vom 23.05.2018 zur wesentlichen Änderung der Cyanid-Fabrik. 

Vorhaben: Sicherheitstechnische Nachrüstungen. 

 

Standort der Anlage ist das Werkgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 38, 

Bau B 413, 520, Anlagen-Nr. 14.02, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.-Nr.: 2608/51. 

 

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 

wären. 

 

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die 

Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im 

Rahmen der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 

32/74. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist 

dies technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen 

Verwertung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen 

Folgen abgegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich 

keine Änderungen. 

  

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 



Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 

hervorgerufen werden. 

 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

 

 

Ludwigshafen am Rhein,  

Stadt Ludwigshafen am Rhein 

 

 

Schwarz 

Beigeordneter 

 

 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 

der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 

 

Antrag der Fa. BASF SE vom 18.06.2019 zur wesentlichen Änderung der Sokalan-Fabrik Nord;  

Vorhaben:  Flexibilisierung von Teilkapazitäten. 

 

Standort der Anlage ist das Werkgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 38, 

Bau F 515, Anlagen-Nr. 14.09, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.-Nr.: 2608/46. 

 

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 

wären. 

 

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die 

Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im 

Rahmen der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 

32/74. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

 

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist 

dies technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen 

Verwertung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen 

Folgen abgegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich 

keine Änderungen. 

  

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 

Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 

hervorgerufen werden. 

 



Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

 

 

Ludwigshafen am Rhein,  

Stadt Ludwigshafen am Rhein 

 

 

Schwarz 

Beigeordneter 

 

 

 

Bekanntmachung 

 

Alle Grundstückseigentümer, die im Jagdkataster der Jagdgenossenschaft Maudach eingetragen sind, 

werden hiermit zur Jagdgenossenschaftsversammlung 2020 am 

 

Mittwoch, den 05.02.2020, 18.30 Uhr,  

in der Gaststätte Adams alte Scheune, Maudacher Str. 441, 67065 Ludwigshafen, 

 

eingeladen. 

 

Tagesordnung 

 

1. Kassenbericht und Kassenprüfung 

2. Entlastung des Vorstandes 

3. Verwendung des Jagdpachtschillings 

4. Verschiedenes 

 

Das Jagdkataster liegt vom 17.01.2020 bis 31.01.2020 in der VR-Bank Maudach, Hindenburgstr. 25 a, 

67067 Ludwigshafen, zur Einsichtnahme aus. 

Die Jagdgenossen werden aufgefordert, dort evtl. Besitzänderungen unter Vorlage der Urkunden zur 

Berichtigung des Katasters innerhalb der Auslegefrist anzugeben. 

 

 

gez. 

Der Jagdvorstand 

 

 

 

 


